
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/4/29 9ObA77/98h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1998

Norm

B-VG Art89 Abs1

B-VG Art139

Rechtssatz

Nur Rechtsvorschriften, die sich an Rechtsunterworfene richten, sind Verordnungen ("Rechtsverordnungen");

verwaltungsinterne Normen mit generellem Adressatenkreis werden zwar irreführend als "Verwaltungsverordnungen"

bezeichnet, sind jedoch keine Verordnungen im Sinne des B-VG, sondern Weisungen.
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